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RS OGH 2004/1/28 3Ob268/03y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.2004

Norm

ABGB §509

EO §332

Rechtssatz

Die exekutive Verwertung eines Fruchtgenussrechts hat jedenfalls zunächst durch Zwangsverwaltung oder

Zwangsverpachtung zu erfolgen. Unter den Voraussetzungen des §332 Abs1 EO ist jedoch auch die grundsätzliche

Verwertbarkeit solcher Rechte durch exekutiven Verkauf gegeben.
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